
 

Beschluss des Landrats vom 30.01.2020 

Nr.  338 

6. Taxigesetz: Geltungsbereich präzisieren 
 2018/390; Protokoll: ble 

Landratspräsident Peter Riebli (SVP) erklärt, der Landrat habe an seiner letzten Sitzung die erste 

Lesung ohne Änderung abgeschlossen. 

− Zweite Lesung Gesetz über den Betrieb von Taxis und anderen gewerbsmässigen Perso-
nentransporten 

Keine Wortmeldungen 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

– Schlussabstimmung Gesetzesrevision 
 

://: Mit 88:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

Landratsbeschluss  
betreffend Taxigesetz: Geltungsbereich präzisieren  
 
vom 30. Januar 2020 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:  
 
1. Die Änderung des Taxigesetzes vom 20. September 2012 (TaxiG) wird beschlossen.  
2. Ziffer 1 untersteht dem obligatorischen bzw. fakultativen Referendum gemäss §§ 30 und 31 der 

Verfassung des Kantons Basel-Landschaft.  
3. Die Motion 2018/390 «Taxigesetz: Geltungsbereich präzisieren» wird abgeschrieben.  
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